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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

die Ev.-Luth. Kirche in Norddeutsch-
land hat durch den Tarifvertrag zwi-
schen dem VKDA (Verband kirchli-
cher und diakonischer Anstellungsträ
ger) und der Kirchengewerkschaft ei-
nen einheitlichen Tarifvertrag für al-
le Beschäftigten der Kirchenkreise, der 
Kirchengemeinden, der kirchlichen 
Körperschaften öffentlichen Rechts 
und der rechtlichen unselbständigen 
Dienste, Werke und Einrichtungen im 
Gebiet der jeweiligen Kirchenkreise 
innerhalb der Ev.-Luth. Kirche in Nord-
deutschland. So heißt es im Original-
tarifvertrag.

Somit ist der „Dritte Weg“ im Bereich 
der Nordkirche, verfasste Kirche, ab-
geschafft.

Wir, die Tarifkommission, sind stolz auf 
dieses Ergebnis und freuen uns, dass 
nun auch unsere Kolleginnen und Kol
legen der Kirchenkreise Mecklenburg 
und Pommern eine tarifliche Bindung 
haben. 

Nach 11 Jahren
Zugegeben, 11 Jahre hat es gedauert, bis 
dieses Papier nun unterschriftsreif zur 
Anwendung kommt. 

In der Entstehung haben die Tarifver-
tragsparteien in Abstimmung mit den 
Dienstnehmervertretern der Arbeits-
rechtlichen Kommission Mecklenburg 
und Pommern einen Tarifvertrag ent-
wickelt, der das Bestmögliche für die Be-
schäftigten tarifiert.

Die Regelungen des alten KAVO-MP 
(Kirchliche Arbeitsvertragsordnung 
Mecklenburg und Pommern) sind in 
einigen Bereichen mit in den neuen 
TVKB überführt worden.
Gleichzeitig sind Regelungen aus dem 
alten KAT (Kirchlicher Arbeitnehme
rinnen Tarifvertrag) mit in den TVKB 
überführt worden. 
Der TVKB heißt nun „Tarifvertrag für 
kirchlich Beschäftigte in der Nordkir-
che“.

Die wichtigsten Eckpunkte und Son-
derheiten
Wir können an dieser Stelle nicht unbe-
dingt den gesamten Tarifvertrag erklä
ren und kommentieren, würden aber 
hier gerne einmal die wichtigsten Eck-
punkte und Sonderheiten regeln.

Für die Kolleginnen und Kollegen aus 
dem KAT-Bereich ändert sich im Rah-
men der Besitzstandswahrung nichts.

Die Kolleginnen und Kollegen aus den 
Kirchenkreisen Mecklenburg und Pom-
mern werden in einen speziellen Tarif
vertrag übergeleitet.

Bedauerlicherweise konnten wir wäh-
rend der Verhandlungen aus unter-
schiedlichen Gründen keine einheit-
liche gemeinsame Entgeltordnung ent-
wickeln, die dann auch zum 01.07.2023 
gegolten hätte.
Somit haben sich die Tarifvertragspartei
en darauf verständigt, dass die Entgelt
ordnung des KATs so weitergeführt wird 
und die Eingruppierungen der KAVO 
in die KAT-Entgeltordnung erfolgen 
werden.
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Tarifvertrag Nordkirche

Zugegeben, dies kann noch etwas hei
kel werden, da viele Kolleginnen und 
Kollegen die KAVO zur Anwendung 
hatten, die in der Entgeltordnung fein-
teiliger und mit anderen Begrifflich-
keiten belegt war. 

Die Tarifvertragsparteien haben ihre 
volle Verantwortung genutzt und mit 
vielen Kolleginnen und Kollegen aus 
Mecklenburg und Pommern gespro-
chen, so dass aufgrund dieses Erfah-
rungsschatzes dann auch eine hoffent
lich gütige, gerechte Umgruppierung 
erfolgen kann.

Wir wissen mit Sicherheit, dass das ei-
ne oder andere zu verhandeln ist. Auch 
dieses haben wir im Tarifvertrag be-
rücksichtigt, indem wir sogenannte 
Einzelfallentscheidungen tarifrecht-
lich zulassen.

Vielleicht auch von besonderer heraus-
ragender Bedeutung ist, dass die soge
nannte außerordentliche Kündigung 
aufgrund von Austritt aus der Kirche 
weggefallen ist.
Dieser Passus, den wir aus dem Bereich 
des Kündigungsparagrafen kannten, ist 
nun in § 3 vorgezogen worden, der nur 
darauf hinweist, dass, wenn ein kirch-
lich Beschäftigter aus der Kirche aus-
tritt, dieses dem Arbeitgeber mitzutei
len ist, also eine Mitteilungspflicht.

Für die Kolleginnen und Kollegen, die 
neu kommen und direkt unter den 
TVKB fallen, besteht ein geänderter An-
spruch auf Entgelt im Krankheitsfalle.
6 Wochen sind gesetzlich geregelt, aber 
es gibt den Anspruch auf Krankengeld
zuschuss, der bis zu 13 Wochen dauern 
wird. 
Hier ist nun neu, dass ein Krankengeld
zuschuss schon beansprucht werden 
kann bei einer Beschäftigungszeit, die 
mindestens 12 Monate gedauert hat.

Eine neue veränderte Regelung gibt es 
auch hinsichtlich der Beschäftigungs-
zeiten.
Hier haben wir zusätzlich aufgenom-
men, und das kam aus der KAVO-MP, 
dass bei einem Wechsel von einem 
kirchlichen oder diakonischen Dienst
geber im Geltungsbereich des TVKB 

die Zeiten von dem vorherigen Arbeit
geber als Beschäftigungszeiten berück
sichtigt werden, sofern die Berücksich
tigung bei dem Beginn des Arbeitsver
hältnisses schriftlich zugesagt worden 
ist.
Also von hier aus der Hinweis, dass da
rauf zu achten ist, dass die Beschäfti-
gungszeiten einerseits überprüft und 
andererseits schriftlich hinterlegt wer-
den. 

Eine besondere Herausforderung bei 
den Tarifverhandlungen war das The-
ma Treueleistung.
Der KAT kannte keine Entgeltzahlung 
für die Beschäftigungszeiten, also die 
Treuezeit, wohingegen die KAVO die 
freien Tage in der Form so nicht kannte.
Somit haben wir dann in leicht verän
derter Form für die Beschäftigungszeit 
von 10 Jahren 5 arbeitsfreie Tage, bei 
20 Jahren Beschäftigungszeit 7 und bei 
30 Beschäftigungsjahren 9 und bei 40 
Jahren 11 Tage einmalig als zusätzlichen 
Erholungsurlaub tarifiert.
Hierbei handelt es sich um einen Kom-
promiss zwischen dem KAT und der 
KAVO-MP-Regelung.
Alle Beschäftigten, die am 30.06.2023 
ein Beschäftigungsverhältnis nach KAT 
hatten, bleiben bei der alten  Treueleis
tungsregelung.

Dieses sind aus unserer Sicht die ent-
scheidendsten Knackpunkte mit vie-
len anderen Regelungen, die von Be-
deutung sind, wie z. B. Zeugnis, Fort- 
und Weiterbildung, Erholungsurlaub,      
Rufbereitschaften, Sonderformen der 
Arbeit und und und.

Dieses werden wir Euch gerne in Euren 
Einrichtungen, Dienststellen erläutern 
oder Eure Mitarbeitervertretungen 
schulen.
Die Mitarbeitervertretung hat nämlich 
im Rahmen der Mitbestimmungsrech
te die gesetzliche Verpflichtung, die 
Überleitung, insbesondere die Neu-
eingruppierung aufgrund des Überlei-
tungstarifvertrages zu überprüfen und 
dann hinsichtlich der Entgeltgruppe 
und der Entgeltstufe ihre Zustimmung 
zu erteilen, dies zu verweigern oder in 
die Erörterung zu gehen. Da dieses nun 
in der Form relativ kurzfristig veröffent

licht ist, gehen wir davon aus, dass die 
eigentliche praktische Umsetzung und 
die Ausweisung der jeweiligen Rege-
lungen nach TVKB erst im September 
erfolgen werden.
Dieses ist unproblematisch, da der 
rechtliche Anspruch auf möglicherwei
se Korrektur von Fehlern, Ungenauig
keiten oder sonstiges 6 Monate nach 
Kenntnis ist.
Diese Regelung kennen wir sowohl aus 
der KAVO-MP als auch aus dem KAT. 
Von daher freuen wir uns erstmal, dass 
es so weit gekommen ist und dass nun 
die Personalabteilung die jeweiligen 
individuellen Arbeitsverträge anpas-
sen kann.

Ausgenommen aus dieser Regelung des 
TVKB sind die Arbeitsverhältnisse der 
Lehrerinnen und Lehrer in der Evan-
gelischen Schulstiftung. Hier haben 
wir einen Sondertarifvertrag machen 
müssen, da hinsichtlich der Arbeits-
zeiten, der Lage der Arbeitszeiten, der 
Urlaube und sonstige kleinere Rege-
lungen diese sich nicht in dem TVKB 
widerspiegeln lassen würden.

Wenn gewünscht: per Mail Berechnung 
und Umrechnung der Entgelte
In einer gesonderten Mail können und 
werden wir, wenn es denn von Euch, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, ge-
wünscht ist, die Berechnung und die 
Umrechnung der Entgelte, was passiert, 
wenn ich mehr Entgelt hatte, als es jetzt 
bei der Eingruppierung ist, was pas-
siert, wenn ich weniger habe, was pas-
siert mit den Kinderzuschlägen und und 
und, Euch gerne dann erläutern. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die-
se Informationen für Euch vorab mit 
dem Angebot, dieses in Euren Dienst-
stellen und Einrichtungen vor Ort zu 
erläutern, Klarheiten zu schaffen und 
Unklarheiten zu lösen, stehen wir, die 
Tarifkommission der Kirchengewerk
schaft, Euch gerne zur Verfügung. n 

Gewerkschaftliche Grüße
__	Jörgen Schulz, Vorsitzender  

Tarifbereich TV KB
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LV Nord

 S einerzeit, also vor 11 Jahren, 
stand in dem Gründungsver-

trag, dass das einheitliche Arbeitsrecht, 
das für den Bereich der ehemaligen 
Nordelbischen Kirche und der ehema
ligen Landeskirchen Mecklenburg und 
Pommern auf der Basis des Dritten 
Weges basierte, nicht vereinheitlicht 
werden konnte. 
Es war im Vertrag festgehalten, dass es 
nach zwei Jahren eine Überprüfung ge-
ben sollte, die dann entweder zu einer 
Regelung des Dritten Weges oder des 
Zweiten Weges erfolgen sollte.
Es war über Jahre Stillstand, aber dann 
plötzlich kam Bewegung ins Spiel, und 
innerhalb von zwei Jahren ist es der 
Tarifkommission der Kirchengewerk-
schaft in Kooperation mit den Dienst-
nehmervertretern der Arbeitsrechtli-
chen Kommission Mecklenburg-Pom-
mern und dem Arbeitgeberverband 
gelungen, eine Lösung herbeizuführen. 

Wie muss ich mir das in der Praxis 
vorstellen?
Die Tarifvertragsparteien haben sich 
die KAVO, den KAT und auf Wunsch 
Einzelner auch den TVöD angesehen 
und die vermeintlich beste Lösung 
aus Dienstnehmersicht, aber auch aus 
Dienstgebersicht, zusammengefügt und 
verhandelt. 
Es wurden an der einen oder anderen 
Stelle Kompromisse gemacht, die dann 

auch auf Kompensation für ein gegen-
seitiges Geschäft herausliefen. 

Es ist den Tarifvertragsparteien nicht 
gelungen, bis zum Datum 01.07.2023, 
an dem dieser Tarifvertrag nun in Kraft 
tritt, eine entsprechende Entgeltord-
nung zu vereinheitlichen. Geschuldet 
ist dies der Tatsache, dass die KAVO in 
einigen Bereichen feingliedriger ist, in 
anderen Bereichen gar keine Anwen-
dung hat, und gleiches gilt für den KAT.
Natürlich wollten die Tarifvertragspar
teien, hier die Kirchengewerkschaft, 
auch im gleichen Atemzug eine Über-
arbeitung auch für die Kolleginnen und 
Kollegen im Bereich Hamburg und 
Schleswig-Holstein erzielen. Dies war 
aber in der Kürze der Zeit (auch inner
halb von zwei Jahren) nicht möglich.
Somit war es unser Anliegen, schnellst
möglich zumindest den Kolleginnen 
und Kollegen aus den Kirchenkreisen 
Mecklenburg und Pommern, den Kör
perschaften öffentlichen Rechts und 
den Kirchengemeinden doch die aus 
unserer Sicht bessere Lösung eines Ta-
rifvertrages zukommen zu lassen.
Somit haben sich die Parteien darauf 
verständigt, dies dann in Form eines 
Überleitungstarifvertrages rauszuneh
men und im Laufe der nächsten Mona
te, tendenziell nächsten Jahre, hier ei-
ne einheitliche Lösung herbeizuführen. 

In der konkreten Praxis bedeutet das, 
dass es einen sogenannten Änderungs
tarifvertrag Nr. 16 gibt, der regelt, dass 
es den KAT nicht mehr geben wird und 
es dafür den Tarifvertrag für Kirchli-
che Beschäftigte in der Nordkirche 
(TVKB) ab 01.07.2023 geben wird.
Die Arbeitsrechtliche Kommission 
Mecklenburg-Pommern für den ver-
fasstkirchlichen Bereich hat beschlos-
sen, dass sich ihre KAVO zum 30.06.2023 
auflöst und dann alle Beschäftigten in 
den TVKB überführt werden.

Ein zugegeben historischer Moment

Durch den gesonderten Überleitungs-
vertrag für die Kollegen aus Mecklen-
burg und Pommern haben wir uns 
dann die jetzige bestehende Entgelt-
ordnung des KATs zugrunde gelegt 
und in feingliedrigen und z. T. großen 
Zügen die Tätigkeiten und die Qualifi
kationen aus der KAVO in die jetzige 
TVKB-Entgeltordnung durch eine Ta-
belle überführt.

Zugegeben, kein einfaches Spiel, weil 
wir für die Kolleginnen und Kollegen 
in Mecklenburg, insbesondere für die 
Gemeindepädagogen und die Diako-
ne, eine völlig andere Regelung hatten, 
und es wird hier zu vielen Einzelfall-
entscheidungen kommen müssen. 
Die Mitarbeitervertretungen sind nun 
gefordert, da gemäß Mitarbeiterver-
tretungsgesetz diese im Rahmen der 
Mitbestimmungsrechte sowohl die Ent
geltgruppe als auch die Entgeltstufe mit-
bestimmen müssen. 

Für die Personalabteilung ist es jetzt 
doch ziemlich sportlich
Auch wissen wir, die Kirchengewerk-
schaft, dass einige Fragen offen sind 
und dass einige Kolleginnen und Kol-
legen sich jetzt erstmal genauer ihre 
Gehaltsabrechnung und ihre Umstel-
lungsmitteilung ansehen werden. 

Da es für die Personalabteilung jetzt 
doch ziemlich sportlich ist, gehen wir 
davon aus, dass zwar zum 01.07. umge
stellt wird, dass aber im August, vielleicht 
erst im September, aus den Personalab
teilungen die individuelle Umstellungs
mitteilung, die im Tarifvertrag verbind-
lich geregelt ist, erfolgen kann. 
Dies ist aber aus unserer gewerkschaft
lichen Sicht unproblematisch, da wir 
eine Ausschlussfrist von sechs Mona-
ten vereinbart haben, so dass jeder Kol

Tarifvertrag Nord-Ost
30 Jahre nach der Wende, 11 Jahre nach Gründung der Ev.-Luth. Kirche  

in Norddeutschland, gibt es einen einheitlichen Tarifvertrag für die  

Beschäftigten der Landeskirche, der Kirchenkreise und Gemeinden.



LV Nord

Hiermit trete ich in die Kirchengewerkschaft  
zum ______________________ ein.

Name – Vorname	 geboren am	

Straße – Hausnummer

PLZ – Ort

Telefon privat	 Mobil

E-Mail dienstlich 	 E-Mail privat

Telefon dienstlich		

Ich bin beschäftigt als (Beruf)

bei Arbeitgeber (siehe Arbeitsvertrag)

im Kirchenkreis

Datum – Unterschrift

Ich bin…
		 bis 28  Wochenstunden beschäftigt, nämlich _________  Stunden

		 über 28 Wochenstunden/Vollzeit beschäftigt

		 TV KB – Entgeltgruppe________ 	 		 TVöD – Entgeltgruppe__________

		 KTD – Entgeltgruppe_________ 	 		 AVR – Entgeltgruppe___________

		 ohne Tarifbindung – Entgelt (brutto Monat) ____________________ Euro

		 in Rente        in Pension        z. Zt. arbeitssuchend        in Ausbildung

		 in Elternzeit                 

		 geringfügig beschäftigt                 

    BFD (Bundesfreiwilligendienst) / FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)

Geworben von: __________________________________________________

Beitrittserklärung

Kombimandat – Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat 
Einzugsermächtigung: Ich ermächtige die Kirchengewerkschaft widerruflich, die von  
mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem  
unten angegebenen Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Kirchengewerkschaft, Zahlungen von 
meinen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Kirchengewerkschaft auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinen 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Meine Bankverbindung lautet:
Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Ort, Datum

Unterschrift

Kirchengewerkschaft  n  Glißmannweg 1  n  22457 Hamburg
Telefon (0 40) 6 51 43 80  n  Fax (0 40) 6 51 11 19
E-Mail: info@kirchengewerkschaft.de  n  www.kirchengewerkschaft.de

Bankverbindung:
IBAN: DE90 5206 0410 0106 4048 63  n  BIC: GENODEF1EK1

Online-Beitrittsantrag: https://kirchengewerkschaft.de/ 
ueber-die-kirchengewerkschaft/beitrittsformular

lege, nachdem er dann die Umstellungs
mitteilung erhalten hat und mögli-
cherweise eine Besitzstandswahrung 
oder andere Regelungen in seiner Ge-
haltsabrechnung wiederfindet, diese 
dann auch überprüfen lassen kann. 
Gewerkschaftskolleginnen und -kol-
legen aus der Kirchengewerkschaft, 
aber auch aus der GKD, sind dann auf 
der sicheren Seite, da die jeweiligen 
Syndikusrechtsanwältinnen hier allen 
zur Verfügung stehen. 

Wir beraten, informieren, begleiten: 
Kirchengewerkschaft, Tarifkommissi-
on, Rechtsschutzabteilung
Die Kirchengewerkschaft und die Kol-
leginnen und Kollegen aus der Tarif-
kommission sowie aus der Rechts-
schutzabteilung sind gerne bereit und 
schon an der einen oder anderen Stel-
le verabredet, die Kolleginnen und Kol-
legen vor Ort sowohl in Mecklenburg 
und Pommern, aber auch in Hamburg 
und Schleswig-Holstein zu beraten, 
zu informieren und gegebenenfalls 

auch Mitarbeitervertretungen bei der 
Überprüfung der Eingruppierung fach-
gerecht, juristisch zu begleiten und zu 
beraten. 

Kirchengemäße Zeichen sind gesetzt
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die 
Verhandlungsgruppe sowohl von der 
Arbeitsrechtlichen Kommission arbeit-
nehmerseitig und der Tarifkommis-
sion sind der Auffassung, dass mit die-
sem Tarifvertrag TVKB auch kirchen-
gemäße Zeichen gesetzt worden sind. 
Hier geht es um die Spezifika der indi
viduellen Tätigkeiten in verfasstkirch
lichen Gemeinden und Körperschaf-
ten öffentlichen Rechtes als auch un-
selbstständiger Bereiche, die wir in Meck
lenburg und Pommern vorfinden. 

Wir möchten aber auch alle Leserin-
nen und Leser dieses Artikels moti-
vieren, sich gewerkschaftlich zu en-
gagieren und ihre Gewerkschaft auch 
bezüglich der Rechtsberatung ent-
sprechend zu nutzen. 

Genauso wird sich der TVKB in den 
nächsten Monaten und Jahren weiter
entwickeln müssen. 

Wir könnten nun darüber diskutieren, 
ob der TVöD das Maß der Dinge ist, 
oder ob wir als Gewerkschaften, hier 
die Kirchengewerkschaft und auch die 
GKD, besondere Akzente setzen kön-
nen. Dieses können wir aber nur bei 
einer starken Gewerkschaft.
Somit freuen wir uns über jedes Mit-
glied, das sich engagiert und auch sei-
ne Rechte einfordert.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, viel-
leicht ist dieses eine kleine Motivati-
onsspritze für die Diskussion und die 
Überlegung, aber insbesondere für die 
Entscheidung, Mitglied einer Gewerk
schaft zu werden. n

Solidarische, gewerkschaftliche Grüße

__	Hubert Baalmann, Gewerkschafts­
sekretär/Dipl. Jurist



Das Referat Arbeitsrecht, kirchliche Werke und Einrichtungen, 

Organisationsberatung des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) lud zu einem Fachtag zum Thema Entwurf eines 

Kirchengesetzes über eine gemeinsame Arbeitsrechtliche Kommission 

in der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Hannover ein.
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Projekt: 
Gemeinsame Arbeitsrechtliche  
Kommission Landeskirchen – Fachtage  
am 20. Juni 2023 und 6. Juli 2023 

Das Referat Arbeitsrecht, kirchliche Werke und Einrichtungen, 

Organisationsberatung des Kirchenamtes der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (EKD) lud zu einem Fachtag zum  

Thema Entwurf eines Kirchengesetzes über eine gemeinsame 

Arbeitsrechtliche Kommission in der Evangelischen Kirche in 

Deutschland nach Hannover ein.

Im Einladungsschreiben zu den Ver-
anstaltungen am 20. Juni 2023 sowie 
am 6. Juli 2023 heißt es u. a.:

Die Sitzung der Leitenden Juristinnen 
und Juristen hatte sich am 8. März 
2023 nachdrücklich dafür ausgespro-
chen, dass auf der Ebene der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland eine ge-
meinsame Arbeitsrechtliche Kommis-
sion gebildet wird, der sich die Glied-
kirchen und ggf. die Diakonie anschlie-
ßen können. Diesem Ziel dient der Ent-
wurf des Kirchengesetzes. Durch eine 
gemeinsame Arbeitsrechtliche Kom-
mission soll für die daran beteiligten 
Gliedkirchen der Aufwand im Arbeits-
recht verringert werden. Weiterhin soll 
dadurch das kirchliche Tarifrecht wie-
der näher zusammengeführt werden.

Bislang folgt das kirchliche Tarifrecht 
prinzipiell der Landkarte der evangeli-
schen Kirche. Das Tarifrecht ist dement-
sprechend komplex, kompliziert und 
ausgesprochen zersplittert geregelt.

Aus diesen Gründen hat der Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
in seiner Sitzung am 28. April 2023 den 

Entwurf eines Kirchengesetzes über 
eine gemeinsame Arbeitsrechtliche 
Kommission in der EKD beschlossen 
und das Gesetzgebungsverfahren er-
öffnet. In diesem Rahmen fanden die 
beiden überwiegend von Dienstneh-
mendenvertreterinnen und -vertretern 
besuchten Veranstaltungen statt.

Herr Detlev Fey führte jeweils in die 
Thematik bzw. in das Gesetzgebungs-
verfahren ein und stellte sich anschlie
ßend den Fragen der Teilnehmenden. 
Die Struktur der Arbeitsrechtssetzung 
und die Tariflandschaft in der EKD ist 
gekennzeichnet von der protestanti-
schen Vielfalt und der Zersplitterung 
bzw. Unübersichtlichkeit. In 18 Arbeits
rechtlichen Kommissionen und 4 Ta
rifvertragsbereichen findet zurzeit die 
Arbeitsrechtssetzung statt. In der ver-
fassten Kirche gelten zurzeit prinzi-
piell die Tarife des öffentlichen Diens
tes mit relativ geringen Modifikatio-
nen und Ergänzungen.

Die Initiative zur Bildung einer gemein
samen Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on auf der Ebene der EKD ging von den 
Leitenden Juristinnen und Juristen aus, 

betont Herr Fey und führt weiter aus, 
die EKD sei lediglich „Verrichtungsge
hilfe“. Jede Landeskirche und gegebe-
nenfalls Teile der Diakonie können sich 
freiwillig dieser Kommission anschlie
ßen. Als Referenztarifvertrag sei der 
TVöD/VKA vorgesehen. 

Der Oberkirchenrat wertet es schon 
als ein Erfolg, wenn sich 5 bis 10 der 
20 Landeskirchen beteiligen würden. 
Durch eine gemeinsame Arbeitsrecht
liche Kommission würden gleiche Ar-
beitsbedingungen für gleiche Tätigkei
ten geschaffen, und der Aufwand in 
der Rechtsentwicklung und -anwen-
dung würde reduziert. Das neue Gesetz 
soll von der EKD-Synode in ihrer No-
vembersitzung 2023 beschlossen wer-
den, so dass bei gutem Verlauf des Ge-
setzgebungsverfahrens im ersten Halb
jahr 2025 die Konstituierung der ge-
meinsamen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission stattfinden könnte. 

In der anschließenden Diskussion wer-
den folgende Punkte angesprochen: 
n	Wer ist für die Überleitung vom bis-

herigen Recht zu neuen zuständig, 
und wie soll dies gestaltet werden? 
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Dies müsste von der Arbeitsrecht-
lichen Kommission Baden geregelt 
werden. Die Überleitung wird in den 
Landeskirchen noch manche Fra-
gen aufwerfen.

n	Es wird betont, dass das Projekt nur 
im Rahmen einer Sozialpartner-
schaft vorangegangen werden kann. 

n	Laut Herrn Fey ist an eine Verschlech-
terung der „tariflichen“ Regelungen 
nicht gedacht > Besitzstandswah-
rung.

n	In der Diskussion werden die unter-
schiedlichen Haltungen deutlich: 
Während die anwesenden Vertre-
terinnen und Vertreter der Dienst-
gebenden zum Gesetzesvorhaben 
positiv eingestellt sind, wird das Pro-
jekt bei den anwesenden Dienstneh
mendenvertreterinnen und -ver-
tretern skeptisch gesehen. 

n	Von sehr vielen Teilnehmenden wer-
den die fehlende Transparenz des 
bisherigen Gesetzgebungsverfah-
ren sowie die enorme Geschwindig
keit des weiteren Procedere kriti-
siert. Aus diesem Grunde wird vor-
geschlagen, die Geschwindigkeit des 
Verfahrens zu entschleunigen, um 
so genügend Zeit für eine zielführen
de Diskussion zu erhalten. Dies wür-
de bedeuten, dass die Synode erst 
im nächsten Jahr über den Geset-
zesentwurf befinden würde. Herr 
Fey empfiehlt deshalb, in der bald-

möglichst abzugebenden Stellung-
nahme einen Passus aufzunehmen, 
der auf den unbedingt benötigten 
erhöhten Zeitbedarf hinweist, da 
die Zeit viel zu eng gestrickt ist. Ob 
es zu einer Zeitausdehnung kom-
men wird, ist fraglich.

n	Der Verband diakonischer Dienst-
geber in Deutschland (VdDD) sieht 
die Einführung des TVöD/VKA als 
Referenztarifvertrag kritisch.

n	Es wird kritisch darauf hingewie-
sen, dass die kleinen Landeskirchen 
mit derselben Anzahl von Mitglie-
dern in der gemeinsamen Arbeits-
rechtlichen Kommission vertreten 
sein sollen wie die großen.

n	Die Rolle der Diakonie in der neu-
en gemeinsamen Arbeitsrechtlichen 
Kommission muss noch geklärt wer-
den.

n	Es wird vorgetragen, dass hier ein 
einseitiges Recht entstehen würde, 
da die Landeskirchen, in denen un
bequeme Dienstnehmerseiten in 
der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on mitarbeiten, einseitig der neuen 
gemeinsamen Arbeitsrechtlichen 
Kommission beitreten könnten.

Eine weiterführende Tagung ist im Spät-
sommer in Berlin vorgesehen. n
__	Andreas Deecke
__	Andreas Schächtele
ARK Landeskirche in Baden
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Statement aus dem Online-Forum „Gott würfelt nicht“ des Kirchlichen Dienstes  

in der Arbeitswelt in der Badischen Landeskirche am 21.6.23 zum Thema:

„Was ist die richtige  
Arbeitszeit?“

Rentenalter) führt. Die Frage nach Ver-
kürzung (Forderung nach 4-Tage-Wo-
che) oder Verlängerung von Arbeits-
zeit gerät ins Zentrum der öffentlichen 
Diskussion. 

Da Arbeitszeit zu den elementaren in-
dividuellen und gesellschaftlichen 
Grundlagen gehört, muss Kirche zu 
ihrer Begründung und Ausgestaltung 
Stellung nehmen. Dabei ist ihr eigenes 
Zeitverständnis leitend. Nach christ
lichem Verständnis geht es weniger 
um die Quantität als um die Qualität 
der Zeit. Zeit ist Geschenk Gottes, sie 
ist endlich und vergänglich, sie zielt 
auf Erfüllung (für sich und andere). 
Zusammengefasst wird dies im bibli-
schen Motiv „Meine Zeit steht in Got-
tes Händen“ (Psalm 31). Dies ist auch 
auf die Arbeitszeit zu beziehen. 

So ist aus kirchlicher Sicht bei der Ar-
beitszeitgestaltung das Primat der Qua-
lität der Zeit im Blick zu behalten. Zeit 
und ihr Takt dürfen nicht zum Selbst-
zweck und Diktat werden und der Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, der vor 
negativen Ausformungen eigener und 
gemeinsamer Arbeitszeit(aus)nutzung 
schützt, müssen steter prägender Be-
gleiter der Arbeitszeit sein. Arbeits-
zeiten, die systematisch die Gesund-
heit schädigen, sind zu vermeiden. Die 
Arbeitszeit muss so gestaltet werden, 

dass sie (im Zusammenspiel von Frei-
heit und Begrenzung) zu einem mög-
lichst erfüllenden Zeit- und Arbeits
(er)leben führt. Dabei ist stets das „Ge-
genüber“ zur Arbeitszeit zu beachten. 
Erfüllung ist ein ganzheitliches Erle-
ben; deswegen kann erfüllte Arbeits-
zeit nur gewonnen werden, wenn Frei-
zeit und Leben und deren „Erfüllbar-
keit“ im Blick sind. Kirchliches und 
gesellschaftliches Real-Symbol für all 
das ist der Sonntag und dessen unbe-
dingter Schutz. 

Die derzeit stark diskutierte Frage 
nach einer generellen Arbeitszeitver-
kürzung („4-Tage-Woche“) nimmt die 
von der Kirche zu vertretende End-
lichkeit und Erfüllung der Zeit ernst. 
Wenn es nicht zu einer Komprimie-
rung des in weniger Zeit zu Zutuen-
den auf der einen Seite kommt und 
auf der anderen Seite (wie zu erwarten) 
die ökonomische Produktivität nicht 
leidet, unterstützt die Kirche diese Ar-
beitszeitverkürzung, da sie die Chan-
ce auf ein Mehr als Zeitqualität in sich 
trägt. Zudem wäre sie ein Schritt zum 
generellen und nötigen Umdenken in 
der Zeitpolitik: Angesichts des drän-
genden Klimawandels muss es auch zu 
einer „Transformation“ des Umgangs 
mit Zeit kommen und Zeit und deren 
Nutzen muss darauf fokussiert werden, 
dass und wie sie zum Verhindern des 
Klimawandels etwas beiträgt. Hierbei 
muss die Kirche vorangehen; denn für 
sie ist alle Zeit Teil der erhaltenswer-
ten Schöpfung Gottes. n
__	Pfarrer Dr. Jochen Kunath, Leiter 

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 
(KDA) Baden und Studienleiter Wirt­
schaft und Arbeitswelt in der Evange­
lischen Akademie Baden

 D ie Regelung der Arbeitszeit 
gehört zu den elementarsten 

Gegebenheiten für Arbeitnehmer:in
nen und auch Arbeitgeber:innen. Sie 
sind Grundlage für die Arbeit, für die 
Zufriedenheit mit der Arbeit und deren 
beidseitigen Ertrag. Sie entscheidet mit, 
wie gut Menschen ihr Leben gestalten 
können und wie erfolgreich Unterneh-
men sind. Arbeitszeitregelungen sind 
aber auch von höchstem Interesse für 
die Gesamtökonomie und -gesellschaft. 
Arbeitszeit ist ein Teil der gemeinsamen 
und individuellen Zeitpolitik. Hierbei 
ist auf der einen Seite der „Ertrag der 
Arbeit“ (im Verhältnis zur aufgebrach-
ten Zeit) das Wesentliche und auf der 
anderen Seite das, was zur Arbeitszeit 
als „weitere Zeit“ (Freizeit, Leben) zur 
Seite steht. Beides ist starken Dynami-
ken und verschiedenen Interessen un-
terworfen. Was hier gilt, gelten soll 
und muss, ist je neu auszuhandeln. 

Hauptfelder der Aushandlung sind: 
Arbeitszeitmodelle, Arbeitszeitfestle-
gung (incl. Pausen/Urlaub), Arbeits-
zeiterfassung, Wochenarbeitszeit und 
Lebensarbeitszeit. Die Entwicklung 
zeigt – dem gesellschaftlichen Trend 
folgend – immer stärker flexibler und 
individueller gefasste Arbeitszeiten, was 
immer auch zu Fragen der Veränderung 
des Rahmens einer allgemein gelten-
den fixen Arbeitszeit (Stunde-Woche, 

Aus kirchlicher Sicht ist bei der 
Arbeitszeitgestaltung das Primat 
der Qualität der Zeit im Blick zu 
behalten.
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Austausch mit der GKD

In der Lutherstadt Wittenberg haben 
sich die Vertreter des Bundesvorstan-
des der Kirchengewerkschaft am 
24.04.2023 mit den Kollegen des Bun-
desvorstandes der GKD getroffen. Die 
GKD ist die Gewerkschaft für Kirche 
und Diakonie mit Sitz und Schwerpunkt 
in Berlin, Brandenburg, Schlesische 
Oberlausitz.

Seit Jahren gibt es schon Kontakte un-
terschiedlicher Ausprägungen. 
Es gab viel guten Austausch in den letz
ten Jahren, so dass der Bundesvorstand 
der Kirchengewerkschaft hieran wie-
der anknüpfen wollte. 
Dies erfolgte nun am 24.04.2023 mit den 
Kollegen des Bundesvorstandes aus 
der GKD, Frau Gerlinde Uffrecht, Chris
tian Hannasky und Uwe Marth. 
Seitens unseres Bundesvorstandes, der 
Kirchengewerkschaft, haben teilgenom
men: Joachim Heinisch und Hubert 
Baalmann.

Die aktuelle Situation in den jeweiligen 
regionalen Bezügen
Es ging einmal um die aktuelle Situa-
tion in den jeweiligen regionalen Be-
zügen, hier insbesondere Berlin, Bran
denburg, Schlesische Oberlausitz und 
das Thema Gewerkschaften in Kirche. 
Die Kollegen der GKD haben natür-
lich andere Herausforderungen, histo
risch für das Gebiet Brandenburg und 
Schlesische Oberlausitz, mit schwere-
ren Bedingungen, als wir sie aus den, 
nennen wir sie „alten Bundesländern“ 
kennen. 
Grundsätzlich ist aber festzustellen, 
dass Tarifarbeit in Kirche, egal in wel-
cher Landeskirche, ein politisches heiß 
diskutiertes Thema ist, wo es galt, uns 
noch einmal gegenseitig upzudaten. 
Inhaltlich waren wir in der Frage un-
serer Schnittmenge für den Bereich 
der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutsch-
land im Austausch und nunmehr in 
der finalen Wirkung eines einheitli-
chen Tarifvertrages für den gesamten 
Bereich der Mecklenburgischen und 
Pommerschen Kirchenkreise in das 
Tarifrecht TVKB (Tarifvertrag Kirch-
lich Beschäftigter).

Gewerkschaftlicher Austausch mit der GKD
Diskussion hinsichtlich 
der von der EKD angesto-
ßenen Änderungen 
Eine weitere inhaltliche 
Diskussion gab es hinsicht-
lich der von der EKD ange
stoßenen Änderungen, z. B. 
die Mitarbeitendenricht-
linie, die Novellierung des 
Mitarbeitervertretungsge-
setzes, aber auch die Fra-
ge der Belastbarkeit und 
Belastung kirchlicher Be-
schäftigter.

Wunderbarer inhaltlicher 
Austausch
Seitens des Bundesvorstan-
des haben wir mit den Kol-
leginnen und Kollegen 
der GKD einen wunder-
baren inhaltlichen Aus-
tausch führen können. 
In vielen Punkten waren 
wir inhaltlich sehr dicht 
und sehr einig. Wir sind 
zu der gemeinsamen Auf-
fassung gelangt, in unse-
ren jeweiligen Bundes-
vorständen darüber Klar-
heit zu schaffen, dass un-
abhängig von der unter-
schiedlichen Ausrichtung 
der GKD hinsichtlich der regionalen 
Bezüge und der Kirchengewerkschaft 
die Themen enger vernetzt werden soll-
ten und müssen. 
Gleichzeitig gibt es gemeinsamen Dis-
kussionsbedarf z. B. bei dem politischen 
Thema ob der Abschaffung eines kirch-
lichen Sonderweges hinsichtlich des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes.
Politisch wird ja gemäß des Koalitions
vertrages aktuell in den Parteien dis-
kutiert, ob diese Sonderwege der Kir-
che mit ihrer eigenen Gesetzgebung 
und der eigenen Gerichtsbarkeit, hier 
insbesondere die Kirchengerichtsbar-
keit und die mitarbeitervertretungs-
rechtlichen Streitigkeiten, noch zeit-
gemäß sind. 
Dieses Thema kann von vielen Seiten 
beleuchtet werden und muss nun von 
uns beiden mit den Entscheidungs-

trägern, hier den Parteien der aktuel-
len Koalition, diskutiert und entspre-
chend beraten werden. 
Möglicherweise ist es auch unser Job, 
so die Teilnehmenden dieser kleinen 
Konferenz, noch mehr Lobbyarbeit für 
kirchliche Beschäftigte zu machen. 

Wir sind uns im Grundsatz darüber 
einig, dass die Abschaffung des Son-
derweges der Kirchen nicht nur eine 
positive Entwicklung, sondern auch 
vieler kritischer Punkte im Nachgang 
bedeuten würde.

Wir werden uns diesem Thema wei-
terhin aktiv widmen und werden Euch, 
liebe Leserinnen und Leser, auf dem 
aktuellen Stand halten. n
__	Hubert Baalmann, Gewerkschafts­

sekretär/Dipl. Jurist

Hubert Baalmann (l.), Kirchengewerkschaft, und Christian  
Hannasky (r.), GKD

Joachim Heinisch (l.), Kirchengewerkschaft, und Gerlinde  
Uffrecht (r.), GKD. Leider nicht mit auf den Bildern: Uwe Marth
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Zukunftswerkstatt

Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
Kirchengewerkschaft, 

wie Ihr ja in den anderen Kirchenge-
werkschaft Infos schon gelesen habt, 
haben der Bundesvorstand und die in
teressierten Kolleginnen und Kollegen 
der einzelnen Landesverbände sich in 
den letzten Monaten mit der Zukunfts
werkstatt beschäftigt. 

Die Zukunftswerkstatt hatte nach ei-
nem Input dann die Verabredung, an 
bestimmten Themen weiterzuarbeiten. 
So hatten sich zwischenzeitlich unter 
der Federführung unseres Bundesvor-
standes drei Arbeitsgruppen gebildet. 
Hier möchten wir Euch kurz einmal 
über die Arbeit und die Aufgabenstel-
lung informieren. 

AG Öffentlichkeitsarbeit

Die Kirchengewerkschaft hat ja, wie Ihr 
sie zurzeit in der Hand haltet, die Kir-
chengewerkschaft Info.
Dies ist das offizielle Mitteilungsblatt 
der Gewerkschaft, wo alle wichtigen, 
unwichtigen, interessanten Berichte 
in Printform nachzulesen sind. 
Wir stellen fest, dass die Produktions-
kosten nicht ganz unerheblich sind, 
und wir haben uns die Frage gestellt, 
wie werden diese Hefte gelesen, genutzt 
und gegebenenfalls auch als weiteres 
Werbemittel verteilt. 
Hier gibt es leidenschaftliche Diskus-
sionen sowohl für als auch gegen die-
ses Heft.
Wenn Ihr eine Meinung dazu habt, lasst 
sie uns, den Bundesvorstand, über die 
Geschäftsstelle gerne wissen. 
Es wird darüber nachgedacht, so ist 
der Arbeitsauftragt, ob man die Aufla
ge von 4 x im Jahr reduziert und/oder 
ob man sie nur online anbietet.
Wir wissen, dass hier viele Kollegin-
nen und Kollegen dann nicht mehr in 
der Lage wären, dies zu lesen, da nicht 
alle einen entsprechenden Onlinezu-
gang haben. 

Gleichzeitig sind wir in den sozialen 
Medien zurzeit über Instagram und 
unsere Homepage aktiv.
Viele von Euch lesen regelmäßig die-
se sogenannten Reels und auch Sto-
ries als auch unsere Homepage.
Auch hier wird darüber nachgedacht, 
ob dieses professionalisiert und opti-
miert werden kann bzw. optimiert wer-
den muss.
Darüber hinaus wird in dieser Arbeits-
gruppe über weitere Werbemittel oder 
vgl. als Präsentationsmöglichkeit der 
Kirchengewerkschaft in der Öffent-
lichkeit nachgedacht. 

Wer also Lust hat, hier nochmal weiter 
mitzudenken, oder seine Ideen ein-
zubringen, recht herzlich gerne. Ein-
fach in der Geschäftsstelle melden, 
und wir nehmen Euch in den Vertei-
ler auf. 
Die Sitzungen sind alle online. 

AG Verknüpfung

In dieser Arbeitsgruppe geht es darum, 
sich mit anderen Verbänden, Gewerk-
schaften, Berufsverbänden, Gruppie
rungen im Bereich der unterschiedli-
chen Regionen und unterschiedlichen 
Konfessionen zu vernetzen, um eine 
inhaltliche Arbeit und damit auch ei-
ne stärkere Lobbyarbeit für kirchliche 
Beschäftigte zu erstellen. 
Zurzeit gibt es aktive Gespräche mit der 
GKD, Gewerkschaft Kirche und Diako
nie, mit Sitz in Berlin. 
Des Weiteren gibt es Gespräche zum 
inhaltlichen Austausch mit dem ZKD, 
Zentralverband der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Einrichtungen der 
Katholischen Kirche Deutschlands e. V..
Da wir, die Kirchengewerkschaft, auch 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
katholischen Bereich und der Caritas 
bei uns organisiert haben, könnten 
wir frei berichten, dass wir die einzi-
ge ökumenische Gewerkschaft sind, 
die sich mit kirchenspezifischen The-
men auseinandersetzt. 

Gleichzeitig hat die Arbeitsgruppe den 
Auftrag, sich mit verschiedenen Be-
rufsverbänden, z. B. den Gemeindese
kretärinnen, den Erzieherinnen, den 
Pflegenden, den Kirchenmusikern und/ 
oder den Küstern, zu bestimmten In-
halten auszutauschen und gegebenen
falls Gemeinsamkeiten zu entwickeln. 

Auch hier besteht die Möglichkeit, sich 
aktiv einzubringen. Die Kontakte erha
ltet Ihr – wie in der anderen Arbeits-
gruppe schon erwähnt – in der Ge-
schäftsstelle.

AG Mitglieder stabilisieren/verdoppeln

Hier geht es darum, nicht nur die Kol-
leginnen und Kollegen, alle, die im 
kirchlichen Dienst sind, bei uns zu or
ganisieren, sondern es geht auch um 
Mitgliederpflege. Was wollen die Kol-
leginnen und Kollegen innerhalb der 
Gewerkschaft, was wollen sie erreichen, 
wo wollen sie sich engagieren, wo soll 
sich die Kirchengewerkschaft engagie
ren, und wo und wie können wir wei-
tere kirchliche Beschäftigte, egal wel-
cher Konfession und ob Caritas oder 
Diakonie, gewinnen, dass sie unserer 
Solidargemeinschaft beitreten. 

Auch wieder der freundliche Hinweis, 
wer mitdenken will, Ideen hat, Emp-
fehlungen hat, jederzeit gerne an die 
Geschäftsstelle wenden.

Wir werden Euch auf diesem Wege, 
aber auch online, und hier sei noch 
einmal der Hinweis auf den Newslet-
ter und unsere Homepage gegeben, 
jeweils aktuell informieren. 

Solltet Ihr nicht im Online-System er-
reichbar sein, aber diese Informationen 
gerne haben wollen, auch kein Problem. 
Meldet Euch kurz telefonisch in der 
Geschäftsstelle, und wir werden Euch 
in einen sogenannten Printverteiler 
aufnehmen, und Ihr bekommt diese In-
formationen dann sehr gerne in ge-
druckter Form mit der Post zugestellt. n

Mit herzlichem Gruß
__	Hubert Baalmann, Gewerkschafts­

sekretär/Dipl. Jurist

Zukunftswerkstatt
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Trotz Frührente arbeiten: 
Wie hoch ist die Abgaben-
belastung?

Seit Jahresbeginn dürfen Frührentner unbegrenzt hinzu-
verdienen. Auch wenn die Rente nicht gekürzt wird: Die 
Abgabenbelastung des Hinzuverdiensts unterscheidet sich 
teilweise stark. Eine neue Studie des Instituts der deut-
schen Wirtschaft (IW) zeigt, wer wie stark belastet wird.

In Frührente gehen und trotzdem weiterarbeiten: Seit Be-
ginn des Jahres 2023 dürfen Frührentner unbegrenzt viel ver
dienen, ohne dass Geld von der Rente abgezogen wird – die 
sogenannte Hinzuverdienstgrenze ist damit Geschichte. Die 
Bundesregierung hofft so, mehr Erwerbstätige im Job zu hal-
ten, um den Fachkräftemangel abzuschwächen. Doch weil 
die Rente steuerpflichtiges Einkommen ist, muss auf sie Ein-
kommensteuer gezahlt werden. Rente und Gehalt werden 
daher zusammengerechnet, nach dem Gesamtbetrag berech
net sich die Steuer. Dadurch steigt für weiterarbeitende Früh-
rentner die Abgabenlast. Wer als Single etwa 15.000 Euro 
Rente im Jahr bezieht und 25.000 Euro hinzuverdient, hat 
Abgaben von 38,4 Prozent auf diesen Hinzuverdienst. Ohne 
Rente läge die Steuerbelastung dieses Gehalts bei 26,6 Pro-
zent, wie eine neue IW-Studie zeigt. 

Generell lohnt es sich seit Januar finanziell immer, ein arbei
tender Frührentner zu sein – allerdings sinkt der Arbeitsan
reiz durch die höhere Abgabenlast. Denn je nach Rentenhö
he, Gehalt und Familienstand steigt die Abgabenlast unter
schiedlich stark. Die Berechnungen zeigen, dass ein Single 
mit einer Rente von 25.000 Euro jährlich und einem Hin-
zuverdienst von 100.000 Euro im Schnitt 46 Prozent Steu-
ern zahlt – Spitzenwert in der IW-Auswertung. Besonders 
günstig kommen dagegen Ehepaare weg: Aufgrund des Ehe
gattensplittings profitieren sie ohnehin steuerlich, der Weg-
fall der Hinzuverdienstgrenze ändert daran nichts. In kei-
nem der untersuchten Szenarien steigt die Abgabenlast für 
Ehepaare über 40 Prozent. 

2027 will die Bundesregierung Bilanz ziehen. Ob die Neue-
rung tatsächlich den Fachkräftemangel abmildern kann, 
ist zumindest zweifelhaft. „Wer sich nach 45 Jahren Arbeit bis-
her entschieden hat, weiterzuarbeiten, kann nun Rente und 
Arbeitseinkommen beziehen“, sagt Studienautor und IW-
Steuerexperte Martin Beznoska. „Das zusätzliche Geld wird 
mitgenommen, die hohe Abgabenlast wird bei der Überle
gung keine Rolle spielen. Und wer vor Erreichen der Regel
altersgrenze weniger arbeiten möchte, wird auch in Zukunft 
vermutlich eher den Minijob wählen.“ Die Neuregelung wer-
de es nicht schaffen, die Schäden am Arbeitsmarkt, die durch 
die „Rente mit 63“ verursacht werden, auszugleichen. n
__	Quelle: IW
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Kirchentag 2023
Nürnberg, 07. bis 11. Juni 2023 • Das Motto: „Jetzt ist die Zeit“

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen, 

vom 07. bis zum 11. Juni 2023 waren 
wir, die Ehrenamtlichen aus den Lan-
desverbänden der Kirchengewerkschaft, 
auf dem Evangelischen Kirchentag in 
Nürnberg präsent.

„Jetzt ist die Zeit“ war das Motto dieses 
38. Deutschen Evangelischen Kirchen
tages im Großraum Nürnberg.

Die Kirchengewerkschaft hatte ihren 
Stand auf dem Markt der Möglichkei-
ten.
Wir hatten uns überlegt, und dies zeich-
nete sich als eine gute, erfolgreiche Idee 
ab, die Besucherinnen und Besucher 
im Rahmen eines „Glücksrads“ zu be-
stimmten Themen an den Stand zu be
wegen. So hatten wir aus unserer Post-
kartenserie zu jedem Thema die Mög-

lichkeit, durch das Drehen eine Post-
karte geschenkt zu bekommen inklusive 
eines Lollis und/oder eines Bleistiftes.

Uns ist im Nachgang aufgefallen, dass 
uns doch eine hohe Frequenz von Kon-
takten mit Besucherinnen und Besu-
chern inklusive der dazugehörigen 
Gespräche gelungen ist. Die Bedingun
gen der Beschäftigten als auch der nor
malen Gemeindemitglieder waren stän-
dig regelmäßiges Thema.
Natürlich haben wir den Klassiker ge-
hört „oh, ich wusste gar nicht, dass es 
eine Gewerkschaft für kirchliche Be-
schäftigte gibt“ – und die zweite große 
Erkenntnis der Tage war, dass Pasto-
rinnen und Pastoren einen relativ ho-
hen Grad von Unzufriedenheit geäu-
ßert haben. 

Die kirchlich Beschäftigten haben na-
türlich aus den einzelnen Landeskir

chen oder aus den einzelnen diakoni-
schen Werken immer wieder darauf 
hingewiesen, dass die Vergütung im 
Vergleich zu den kommunalen oder lan-
destariflichen Regelungen offensicht-
lich schlechter war. 
Gleichzeitig war die Frage der politi-
schen Auseinandersetzung, ob Kirche 
noch den Anspruch einer kirchlichen 
Mitgliedschaft aufrechterhalten kann, 
für die Beschäftigten.
Gleichzeitig waren Aussagen über Ar-
beitsbelastung, psychischen Druck, kör-
perlichenDruck als auch eine hohe Un-
zufriedenheit mit den jeweiligen Füh-
rungskräften zu hören. 

Die ehrenamtlichen Kolleginnen und 
Kollegen, denen an dieser Stelle unser 
ausdrücklicher Dank für ihr Engage-
ment gilt, hatten viel Gesprächsstoff, 
um einzelne Kolleginnen und Kolle-
gen zu informieren, zu motivieren oder 

Wir, die Kirchengewerkschaft, hatten 
unseren Stand auf dem Markt der 
Möglichkeiten. Und hier sind einige 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
von der Standbesetzung zu sehen: 
(v. l.) Joachim Heinisch, Jolanda  
Thiemann, Sven-Ole Greisen und  
Wilfried Thoma. 
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auch deren arbeitsrechtliche mitarbei
tervertretungsrechtliche Fragestellun
gen zu beantworten, sofern dies vor Ort 
möglich war. 

Die normalen Gemeindemitglieder, 
die kirchliche Beschäftigte sind, fan-
den die Themenvielfalt, die wir aufge
zeigt haben, höchst interessant und 
konnten diese zum Teil nachvollziehen 
oder nicht nachvollziehen. Auch wa-
ren einige Verantwortliche aus den 
Kirchengemeinderäten, den Kirchen-
vorständen an unserem Stand, die noch 
einmal deutlich gemacht haben, dass 
auch ihre Sicht der Dinge zu berück-
sichtigen sei, da die finanzielle, wirt-
schaftliche Lage ihrer Gemeinde und 
deren Einrichtungen, z. B. Kitas oder 
Pflegedienste, in einem sehr engen fi
nanziellen Korsett ist. 

Um noch einmal das Thema der Pas
torinnen und Pastoren aufzugreifen, 
es hat sich herauskristallisiert, dass die 
Fragestellung hinsichtlich einer diens
trechtlichen Beratung von besonde-
rem Interesse sei. Die Belastungen, ins
besondere was die finanzielle Situati-
on und die Personalsituation angeht, 
belastet die Kolleginnen und Kolle-
gen in der fahrdienstlichen Aufgabe 
extrem. Hierzu ist dann auch immer 
wieder festzustellen, dass diese Grup-
pe von Menschen ja keine entspre-
chende qualifizierte Ausbildung für 
Haushaltsfragen oder auch für Perso-
nalführung hat. Und wenn wir diese 
Erfahrungen seitens der Pastorinnen 
und Pastoren mit den Erfahrungen der 
kirchlichen Beschäftigten übereinan-
derlegen, stellen wir fest, dass die Be-
schäftigten, die Gewerkschaftskolle-

ginnen und -kollegen, dann an dieser 
Stelle eine hohe Frustration erleben. 
Somit ist es aus unserer Sicht jetzt Zeit, 
auch im Bereich der evangelischen, der 
katholischen Kirche, ihrer Caritas und 
der Diakonie, über eine Professiona
lisierung ihrer Dienstleistungen außer
halb von Amtshandlungen, wie Got-
tesdienste, Taufen und Hochzeiten, 
nachzudenken. Kirche ist und bleibt, 
und dieses hat sich auch auf dem Kir-
chentag noch einmal herauskristalli-
siert, ein deutschlandweites zerklei-
nertes Großunternehmen, vielleicht 
sogar Konzern, das in seiner Struktur 
als Unternehmen der ungezählten Be-
schäftigten überarbeitungsfähig und 
überarbeitungswürdig ist.

Viele Kolleginnen und Kollegen, die bei 
uns schon organisiert sind, haben uns 
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auf unserem Stand besucht. Sie haben 
uns ihren Dank für die gewerkschaft-
liche Arbeit in den Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen, ADKs und der Tarif-
kommission ausgesprochen, so dass es 
für die Standbesetzung eine gute Mo-
tivationsspritze war. 

Natürlich muss man diese Veranstal-
tung auch etwas kritisch ansehen, …
…weil: Jeder, der schon einmal auf ei-
nem Kirchentag war, hat die gute, ins-
gesamt friedliche, freundliche Atmo-
sphäre positiv wahrnehmen dürfen. Na-
türlich gibt es den sogenannten „Mon-
tagsmorgenschock“, der beinhaltet, dass 
durch die Situation in den Gemeinden, 
in den Dienststellen, in den Einrich-
tungen dann möglicherweise die erfah
rene Euphorie und die Begeisterung 
der Gemeinschaft, in diesem Fall von 
fast 70.000 Christinnen und Christen, 
plötzlich wieder runterbricht und die 
Situation schwierig auszuhalten ist.

Fruchtbarer Austausch und gute Kon-
takte
Insgesamt kann man aber feststellen, 
dass das erste Mal nach der Pandemie 

der Kirchentag zwar die bisherigen im-
mer um die 100.000 Teilnehmer nicht 
erreicht hat, aber das tut der Sache hin-
sichtlich der politischen Themen, die 
diskutiert worden sind, keinen Ab-
bruch. 
Auch war der Austausch unsererseits 
mit anderen Ständen, die im Bereich 
von Arbeit und Arbeitswelt in den Markt-
hallen waren, äußerst befruchtend.

Wie an anderen Stellen schon mehr-
fach angesprochen, ist die aktuelle poli
tische Diskussion, was eine Abschaf-
fung des Sonderweges Kirchliches Ar-
beitsrecht angeht, auch hier ein Thema.
Dieses haben wir relativ häufig strei-
tig diskutieren können, weil es im Mo-
ment auch seitens der Politik außer 
dem Überprüfungsauftrag keine kon-
kreten Entwürfe einer gesetzlichen 
Regelung gibt. 
Hier konnten wir, die Standbesetzung 
der Kirchengewerkschaft, dann auch 
relativ viel Aufklärungsarbeit leisten. 
Und wir haben auch Aufklärungsar-
beit leisten können, wenn es um den 
Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst 
und deren sogenannte Leermonate ging 

Foto oben: Volle Hallen der interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem
Kirchentag
Foto rechts: Der Abend der Begegnung wurde von ca. 150.000 Menschen genossen.
Foto rechts unten: Nicht nur in den Hallen, sondern in der gesamten Stadt waren die
Werbebanner zu sehen.
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und geht. Somit obliegt es jedem Ein-
zelnen, hieraus seine Schlüsse zu zie-
hen, ob er mit dem neuen erlangten 
Wissen die Ergebnisse der Tarifarbeit 
der ARK und ADK so bewertet, dass sie 
schlechter ist als die im Öffentlichen 
Dienst.

Wir haben aufgrund der Diskussionen 
auch feststellen können, dass es im-
mer wieder Drohgebärden gibt –„dann 
gehe ich an die kommunalen Träger 
heran, bewerbe mich dort und verlas-
se die Kirche“. Ob dieses so sein wird 
und ob es so ist, vermögen wir nicht 
zu beurteilen. 
Die Tendenz ist aber nach unserem 
Wissen definitiv zu merken. 

Die Diskussionen werden weiterge-
führt, der nächste Kirchentag steht für 
2025 in Hannover im Kalender. 
So werden wir diese Zeit nutzen, uns 
als Kirchengewerkschaft möglicher-
weise auch auf kleinen regionalen Kir
chentagen oder Treffen konfessionel-
ler Meetings wo auch immer in Deutsch-
land zu präsentieren und uns einzu-
mischen.

Wenn Ihr also in Euren Regionen, De-
kanaten, Kirchengemeinden, Kirchen
kreisen, Landeskirchen entsprechen-
de Veranstaltungen habt und Ihr nicht 
wisst, ob wir, die Kirchengewerkschaft, 
vor Ort sein wird, meldet uns gerne 
diese Veranstaltung. Wir würden Euch 
dann entsprechend informieren oder 
unseren entsprechenden Landesver
band aktivieren, dass wir uns wie auf 
dem Kirchentag in Nürnberg präsen-
tieren.

Danke!
Jetzt ist es Zeit, sich noch einmal ganz 
herzlich und ausdrücklich für das eh-
renamtliche Engagement der Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Standbe
setzung zu bedanken. n

__	Hubert Baalmann, Gewerkschafts­
sekretär/Dipl. Jurist

Oben: Auf traditionellen Pappkartons, wiederverwendbar, hörten Zigtausende die
unterschiedlichen Themen und Diskussionsrunden.

Oben: Eine Positionierung der Ev. Kirche in Westfalen

Unten: Viele Eindrücke – viele Menschen benötigen auch eine Pause, Auszeit.
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ADK-Info 1/2023 

Ab Juni 2023 gibt es Inflationsaus-
gleichsgeld im Sozial- und Erziehungs-
dienst 
Damit ist der erste Teil des TVöD-Ab-
schlusses 2023 umgesetzt. Mit dem Ge-
halt im Juli 2023 werden einmalig steu-
er- und sozialabgabenfrei 1.460 € aus-
gezahlt und in den nachfolgenden Mo-
naten bis einschließlich Februar 2024 
weitere 220 € monatlich als Inflations
ausgleich. Die im TVöD beschlossene 
Entgelterhöhung ab 1. März 2024 muss 
noch in der ADK beschlossen werden, 
dazu bedarf es der noch nicht vorlie-
genden endgültigen Tariftexte. Die Ar
beitgeber haben in einer Absichtserklä
rung die vollständige Übernahme der 
Tabellenwerte für den Sozial- und Erzie-
hungsdienst verbindlich zugesagt. Be-
schäftigte, deren Entgelttabellen sich nach 
dem TV-L orientieren, müssen die kom-
menden Tarifverhandlungen abwarten, 
die im Oktober 2023 beginnen. Dass ei-
ne sehr zeitnahe Umsetzung dann mög-
lich ist, zeigt der aktuelle Beschluss in 
der ADK zum Inflationsausgleichsgeld. 

Verbesserungen für Mitarbeitende, die 
Freizeiten durchführen 
Über den Antrag der Arbeitnehmer-
verbände auf Zahlung eines Bonus von 

Es gibt Verbesserungen für Mitarbeitende, 
die Freizeiten durchführen. 

Bericht über die Beschlüsse von der Sitzung der Arbeits- 
und Dienstrechtlichen Kommission am 14. Juni 2023 

60 € pro Tag konnte nach zähen Ver-
handlungen mit den Arbeitgebern kei
ne Einigung erzielt werden. In dem 
folgenden Schlichtungsverfahren ha-
ben die Schlichter der Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite einen Vermitt-
lungsvorschlag unterbreitet, dem die 
ADK nunmehr gefolgt ist. Ab 1. Juli 2023 
werden pro Tag statt 10 Stunden nun 
11,5 Stunden Arbeitszeit angerechnet. 
Eine Arbeitsbefreiung für die dadurch 
angefallene Über- und Mehrarbeit muss 
schon innerhalb von 6 Monaten nach 
der Freizeitmaßnahme erfolgen. Ab 1. 
Januar 2024 besteht ein Anspruch auf 
Ausbezahlung von bis zu 2 Stunden pro 
Tag aus dienstlichen oder persönlichen 
Gründen, wenn die Arbeitsbefreiung 
nicht entsprechend umgesetzt werden 
kann. Die komplette Auszahlung der 
Über- und Mehrarbeit im Einverneh-
men mit dem Anstellungsträger ist wei-
terhin möglich. 

Praxisanleitungen in der ambulanten 
Pflege erhalten eine Zulage 
Beschäftigte in der Pflege, die als Praxis
anleiter*innen tätig sind, können nun 
auch im ambulanten Pflegedienst die 
monatliche Zulage von derzeit 80,53 € 
bekommen. 

Umsetzung Jobticket/Deutschland-
Ticket in Verhandlung 
Der Wille zur Umsetzung einer Rege-
lung für das Angebot und die Bezuschus
sung von Jobtickets in Verbindung mit 
dem Deutschland-Ticket ist allseitig 
vorhanden. Bis zur nächsten ADK-Sit
zung im September 2023 sollen die Um-
setzung geklärt und die Verhandlungen 
abgeschlossen werden. 

Beratungen zur Aufhebung der kirchen
eigenen Merkmale zur Eingruppierung 
von Sekretär*innen 
Der Antrag der Landeskirche Hanno-
ver auf Abschaffung eigener Regelun-
gen in der Dienstvertragsordnung (An
lage 2, Abschnitt B) wird von allen Ar-
beitnehmerverbänden grundsätzlich 
begrüßt und soll weiter beraten wer-
den. Stattdessen soll, wie im TV-Lüb-
lich, auf Grundlage von Tätigkeitsbe-
schreibungen eingruppiert werden. n

__	gez. Ehla Hausmann,  
Kirchengewerkschaft

__	gez. Werner Massow 
__	gez. Kerstin Schmidt 



Kirchengewerkschaft  Info 3__ 202318

KTD

Wie sieht nun die Neugestaltung des 
KTDs in den §§ 5-12 ab dem 01.01.2024 
aus?
•	Die Jahresarbeitszeit wurde durch 

Wochenarbeitszeit abgelöst, da man-
che Zeiterfassungssysteme besser mit 
Wochenarbeitszeit als mit Jahresar-
beitszeit rechnen können.

•	In diesem Zug wurde eine durch-
schnittliche wöchentliche Arbeits-
zeit von 39 Stunden vereinbart. Die 
erhöhte Wochenarbeitszeit ergibt sich 
daraus, dass der 24. und 31.12. des Jah-
res als freie Tage gewertet werden sol-
len. Das bedeutet eine Verlagerung 
der Sollstunden um plus 0,3 Stunden 
pro Woche zugunsten der freien Ta-
ge im Dezember.

•	Endlich Überstundenzuschläge für 
alle, also für Teil- und Vollzeitmitar-
beitende. Der bisherige Abrechnugs-
zeitraum von, bisher einmal jährlich, 
wird zusätzlich halbiert.

	 Somit werden zum 30.06. vorhande-
ne Überstunden mit 17,5 % faktori-
siert und der Zuschlag wird ausge-
zahlt, die Überstunden bleiben ste-
hen, und können in der zweiten Jah-
reshälfte abgebaut werden. Nach dem 
31.12. eines Jahres werden alle Über-
stunden nochmals mit 17,5 % fakto-
risiert und ausgezahlt, so dass das 
Arbeitszeitkonto am Jahresende „auf 
Null“ gesetzt wird.

•	Die Feiertagsregelung wurde wie folgt 
geändert: Wenn ein Feiertag oder der 
24./31.12. auf einen Werktag (Mo-Sa) 
fällt, wird für die Mitarbeitenden die 
monatliche Sollarbeitszeit um die 
durchschnittliche tägliche Arbeits-
zeit reduziert. (Bei Mitarbeitenden, 
die nicht an allen Tagen der Woche 
arbeiten, vermindert sich die Sollar-
beitszeit nicht für Werktage, an de-
nen die Mitarbeitenden regelmäßig 
nicht zu arbeiten haben.)

	 Das bedeutet, dass jede Mitarbeitende 
für jeden Wochenfeiertag mit 100 % 
Freizeitausgleich im Vorwegabzug be
dacht wird. Arbeitet die Mitarbeiter:in 

Ein langer Weg, voller Kompromisse, Verhand
lungen, Abwägungen, mit offenem Raum für 
neue und verworfene Ideen, hat nun seinen vor-
läufigen Abschluss gefunden.

Gemeint sind die Reformen der §§ 5 bis 12 im 
KTD. Der Großteil ist verabschiedet und un-
terschrieben, was noch fehlt sind die §§ 7 (Zeit
sparkonto) und 11 (Bereitschaftsdienst). Schon 
vor der Pandemie wurde mit ersten Gesprä-
chen zwischen den Gewerkschaften und Ar-
beitgeberverband (VKDA) begonnen und man 
meinte, es in wenigen Monaten verabschieden 
zu können. Aus den Monaten wurden der Kom
plexität und Pandemie wegen mehr als drei 
Jahre.

Warum überhaupt eine Reform des KTDs? 
Den KTD gibt es seit nunmehr über 20 Jahren. 
In dieser Zeit sind einige Unwegsamkeiten auf-
gefallen, die der Veränderung und Ergänzung, 
vor allem im Bereich der Arbeitszeit, bedurften.
•	Einige Zeiterfassungssysteme haben Schwie-

rigkeiten mit Jahresarbeitszeiten. 
•	Viele Kolleg:innen möchten auch am Hei-

ligabend und an Silvester frei haben und sind 
der Meinung, dass dies bei einem diakoni-
schem Arbeitgeber Standard sein müsste. 

•	Faktorisierungen von Überstunden wurden 
bei Teilzeitmitarbeitern im Gegensatz zu Voll-
zeitmitarbeitern nicht angewendet.

•	Die Faktorisierung von 12,5 % für Mehrstun-
den, die über einen Dienstplanrhythmus hi
naus nicht ausgeglichen sind, wurde in vie-
len Bereichen nicht angewandt, da die Berech
nung dessen zu kompliziert erschien und nicht 
durch Software, sondern meist händisch nach-
gerechnet werden musste. (§ 10 (2) KTD)

•	Die Feiertagsregelung ist für viele Kolleg:in-
nen im Schichtdienst unverständlich. (Wer 
frei hat, bekommt automatisch einen 100 %- 
Ausgleich in Zeit, wer Dienst hat muss sich 
seinen Feiertagzuschlag von 100 % in Geld erst 
erarbeiten, nachzulesen unter § 5(2) und §12 
(1b) KTD)

•	Außerdem glänzen schon einige Tarifverträ-
ge mit einer Einspringzulage, diesem wollte 
man sich in der Reform des KTDs ebenfalls 
nicht verschließen.

am Wochenfeiertag, bekommt sie 45 % 
auf ihre geleisteten Stunden steuerfrei 
ausgezahlt. Somit beträgt der Gesamt-
zuschlag 145% für den Wochenfeier
tag. Fällt der Feiertag auf einem Sonn-
tag, werden 50% Zuschlag gezahlt.

•	Neu im KTD ist die Einspringzulage, 
ein Anliegen, das allen zugutekommt, 
Arbeitgebern sowie Arbeitnehmern. 

	 Gerade im Schichtdienst ist das un-
angenehme Einspringen oder „Ho-
len aus dem Frei“ immer wieder für 
Dienstplaner sowie Mitarbeiter:in
nen eine Belastung. Daher soll das frei-
willige Einspringen belohnt werden.

	 Es wird, sowohl die kurzfristige Über-
nahme von Diensten, wie auch die 
Verlängerung eines Dienstes (von je-
weils mindestens 3 Stunden), in der 
Woche von Montag bis Freitag mit 
50 € pro Dienst und am Wochenen-
de, an Feiertagen und in der Nacht 
mit 75 € pro Dienst vergütet.

Gespannt darf man noch sein, wie und 
ob die Regelungen zum Bereitschafts-
dienst sowie zum Zeitspar(wert)kon-
to reformiert werden können.

Zusammengefasst kann man die Re-
form als Gewinn für bessere Arbeits-
bedingungen verbuchen:
•	Überstunden werden nun auch für 

Teilzeitkräfte faktorisiert
•	Der 24. und 31.12. werden als freie 

Tage gewertet.
•	Der jährliche Faktor für Überstunden

zuschläge wurde von 25 % auf insge-
samt 35% gesteigert

•	Wochenfeiertage, inkl. Samstag wer-
den im Schichtdienst, statt bisher 
mit 100 %, nun mit insgesamt 145 % 
bezuschusst

•	Eine Einspringzulage ist installiert
      
In diesem Sinne, 
wir bleiben am Ball! n
__	Christian Lucassen, Mitglied der Tarif­

kommission und Mitglied der Verhand­
lungsgruppe Arbeitszeit

Reform des KTDs im Bereich 
Arbeitszeit und Zulagen…
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29.09.2023: Gewerkschaftstag
Landesverband Hessen

Tarifrunde KTD

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 

mit Datum 31.12.2023 läuft die Ent-
gelttabelle für den Bereich des 
KTDs (Kirchlicher Tarifvertrag Dia-
konie) ab. In der Nordkirche wur-
den die Verhandlungen aufgenom
men.

Die Tarifkommission unter dem 
Vorsitz von Finja Jensen hat ge-
genüber dem VKDA (Arbeitgeber-
verband der Ev.-Luth. Kirche in 
Norddeutschland) die Forderun-
gen vorgetragen.

Für die Kolleginnen und Kollegen 
fordert die Kirchengewerkschaft 
__	eine lineare Erhöhung von 

10,9 %,
__	mindestens € 450,00 brutto,
__	die Auszahlung der Inflations-

ausgleichsprämie in voller Hö-
he der gesetzlichen Möglich-
keiten für alle Beschäftigten im 
Geltungsbereich des KTDs,

__	zwei Regenerationstage für al-
le im Geltungsbereich des KTDs.

__	Laufzeit 12 Monate n

Für die Tarifkommission

__	Finja Jensen, Vorsitzende Tarifkom­
mission Bereich KTD

Liebe Kolleg*innen,

hiermit möchten wir Euch recht herzlich zu unserem Gewerkschaftstag  
unter dem Motto „Öffentlichkeitsarbeit“ einladen:
__	am Freitag, den  29. September 2023, um 16.00 Uhr,
__	in Präsenz in den Räumlichkeiten des St. Elisabeth-Vereins, 
	 Neuhöfe 19 in 35041 Marburg 
__	oder online.

Wie stellen wir uns in unseren Medien selbst dar, und wie werden wir gesehen – 
wenn wir denn gesehen werden? Wie wollen wir gesehen werden? Darüber 
wollen wir uns mit Euch auseinandersetzen.

Tagesordnung 
1.	 Begrüßung
2. 	 Vorstellung der Tagesordnung
3. 	 Bericht des Landesvorstands
4. 	 Bericht über die Arbeit in den ARKs
5. 	 Tagesthema: Öffentlichkeitsarbeit
6. 	 Teilnahme an der ARK Diakonie Hessen ab 10/2023 
6.1	 Wahl eines Mitglieds der ARK Hessen
6.2 	evtl. Wahl eines stellvertretenden Mitglieds der ARK Hessen
7. 	 Teilnahme an der ARK Diakonie Deutschland 
7.1 	Wahl der Besetzung 
8. 	 Satzungsänderung
9. 	 Verschiedenes	
10. 	Reisesegen
11. 	Essen für die Live-Anwesenden 

Der Gewerkschaftstag findet als Hybridveranstaltung statt. 

Wir bitten um Anmeldung über die Geschäftsstelle der Kirchengewerkschaft in 
Hamburg (buero@kirchengewerkschaft.de) sowie um Mitteilung, ob in Präsenz 
oder digital teilgenommen wird. 
Den Link für die virtuellen Teilnehmer*innen zum Einwählen senden wir Euch 
zusammen mit der Satzungsänderung via Mail zu.
Vor Ort werden zum Abschluss des Gewerkschaftstags verschiedene Gulasch-
suppen gereicht, mit einer veganen Variante. n

Mit gewerkschaftlichen Grüßen 

__	Burkhard Schops, Vorsitzender Landesverband Hessen

Wer Interesse an der Mitarbeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission hat,
kann sich gerne an den Vorstand des Landesverbands wenden:
n 	b.schops@kirchengewerkschaft.de
n 	J.heinisch@kirchengewerkschaft.de
n 	h.bausen@kirchengewerkschaft.de
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LV Hessen

Eine gute Nachricht: 
Nachdem die Dienstgeberseite sich 
auch trotz mehrfacher Bemühungen 
unsererseits immer wieder gegen eine 
Corona-Prämie entschieden hat, zeigt 
sie sich nun willens, die aktuell wirt-
schaftlichen Herausforderungen der 
ArbeitnehmerInnen in der Diakonie 
Hessen anzuerkennen und dem Wür-
de zu tragen.

In der Diakonie Hessen wird die Infla
tionsausgleichsprämie bis spätestens 
Ende 2024 gezahlt! Bei einer Vollzeit-
stelle sind das 3000 €.

Teilzeitarbeitende und Auszubilden-
de sollen entsprechend ihres Stellen-
anteils ausgezahlt werden, wir von der 
Kirchengewerkschaft sind aber natür-
lich daran interessiert, dass die Prämie 
gerecht für alle wird!

Zudem stehen neue Entgeltverhand-
lungen an, da die aktuellen Tabellen 
am 31.12.2023 enden.
In der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on ist man sich im Zuge dieser Verhand-
lungen einig geworden, dass sowohl 
die Inflationsausgleichs-Prämie in vol-
ler Höhe gezahlt wird und es deutliche 
Lohnsteigerungen geben soll. 

Gute Arbeit kann nur geleistet werden, 
wenn sie auch gut bezahlt wird!

Die genauen Modalitäten, wann und 
in wieviel Raten die Prämie ausgezahlt 

werden soll, in Orientierung an den 
aktuellen TVÖD Abschluss, und wie 
hoch die Entgeltsteigerung sein wird, 
wird noch von uns, der Kirchengewerk-
schaft, Landesverband Hessen, schwer, 
aber stetig mit der Dienstgeberseite 
verhandelt.

Die Arbeitnehmerverbände (Kirchen-
gewerkschaft und Verband Kirchlicher 
Mitarbeiter) kämpfen weiter für gute 
Konditionen.

Dies ist nur ein Zwischenziel, aber wir 
bleiben dran und wollen dafür sorgen, 
dass alle auch weiter gute Arbeit leis
ten können, die auch gut bezahlt wird!

Die nächsten regulären Termine zur 
Beratung und für mögliche Beschlüs-
se mit der Dienstgeberseite in der ar-
beitsrechtlichen Kommission der Dia-
konie Hessen sind am 17.07.2023 und 
18.09.2023.

Weitere Ergebnisse findet ihr anschlie
ßend auf unserer Hompage des Landes
verbandes:
https://www.kirchengewerkschaft.
de/landesverbaende/landesverband-
hessen?id=203 n

Eure Kirchengewerkschaft,  
Landesverband Hessen 
__	Heide Beckers
__	Burkhard Schops 
__	Jens Kretschmer
Mitglieder der ARK-DW Hessen

Diakonie Hessen zahlt  
Inflationsausgleichsprämie

Landesverband  

Mecklenburg-Vorpommern

Der LV MV hat seine erste interessan-
te Legislaturperiode in der ARK DW 
MV erfolgreich vollzogen. 

Es gab hier und da große Schwierig-
keiten, als erste Gewerkschaft in die-
sem Gremium Fuß zu fassen. Grund-
sätzlich konnten dennoch gute Ent-
scheidungen im Sinne der Mitglieder 
gemeinsam in der ARK beschlossen 
werden. 

Deshalb hat sich der LV entschieden, 
weiterhin in der Arbeitsrechtssetzung 
der Diakonie Mecklenburg-Vorpom-
mern aktiv mitzuarbeiten. 

Hier gilt mein besonderer Dank den 
Mitgliedern des LV MV und den Kol-
legen, die unseren LV in der AKR DW 
MV vertreten. 

Weiterhin bedanke ich mich bei den 
Kollegen des Fachausschusses der 
Dienstnehmervertreter und den ent-
sandten Kollegen der Dienstnehmer 
in der ARK. 

Unserer Ziel heißt weiterhin, die Kol-
legen in den Dienstnehmer-Gremien 
zu unterstützen und die Interessen un-
serer Mitglieder gegenüber den Dienst-
gebern darzulegen, um letztlich eine 
zielorientierte Verbesserung für die 
Dienstnehmer und für unsere Mit-
glieder zu erreichen. 

Weiterhin ist es unser Ziel, gleiche Be-
dingungen zu erreichen wie bei unse-
ren Gewerkschaftskollegen im LV 
Nord. 

In der Nordkirche muss grundsätzlich 
eine einheitliche Arbeitsrechtsetzung 
implementiert werden, und nach fast 
35 Jahren Wiedervereinigung muss ein 
gemeinsames Tarifwerk das Ziel sein. n

Beste Grüße!

__	Klaus Gryzbeck,  
Vorsitzender LV M-P DW

Gute Arbeit kann nur geleistet werden, wenn sie auch gut bezahlt wird!
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 Die Stadt Korntal liegt nordwest-
lich der Landeshauptstadt Stutt-

gart und gehört seit 1975 zur Gemein-
de Korntal-Münchingen. Eingebettet 
von Feldern, Wiesen und Wald liegt 
die Stadt mitten im Grünen. Und ist 
trotzdem keine halbe Autostunde von 
der Landeshauptstadt Stuttgart ent-
fernt. Mit der S-Bahn erreicht man den 
Stuttgarter Hauptbahnhof in nur 15 
Minuten.

Ein Ort mit reichhaltiger Geschichte

Das Hofgut Korntal wird erstmals 1287 
genannt. Das Gut wechselte häufig den 
Eigentümer, bis es schließlich 1621 in 
den Besitz der Freiherren von Mün-
chingen überging. Diese bauten sich 
hier 1691 ein Herrenhaus, ein „Land-
schloss“. Durch Einheirat wurden die 
Grafen von Görlitz, die zum Königlich 
Württembergischen Hofstaat gehör
ten, später Miteigentümer des Hof-
guts. 

Im Jahre 1819 wurde die Gemeinde 
Korntal durch die Evangelische Brü-
dergemeinde Korntal als bürgerlich-
religiöses Gemeinwesen gegründet. 

Das „Schlössle“ wurde Versammlungs
haus und „Gemeindegasthaus“. Um 
1910 entstand der Anbau mit dem 
Festsaal, der behutsam renoviert wur-
de und so die Anmutung bewahrt hat, 
die er im Jahr seiner Fertigstellung 
hatte.

Heute ist das Landschloss immer noch 
im Besitz der Evangelischen Brüder-
gemeinde. Bei allem Bewusstsein um 
die Geschichte des Hauses hat sich das 
Landschloss Korntal zu einem moder-
nen Hotelbetrieb gewandelt. 

Das 3 Sterne Superior VCH-Hotel Land-
schloss Korntal

Übernachten Sie hier in geschichts-
trächtiger Atmosphäre direkt vor den 
Toren Stuttgarts. Das VCH-Hotel Land-
schloss Korntal ist dabei der ideale Aus-
gangspunkt für erholsame Wanderun
gen, Fahrradtouren oder einen ausgie-
bigen Bummel durch Stuttgarts In-
nenstadt. Erleben Sie das stilvolle Am-
biente dieser einmaligen denkmalge-
schützten Anlage. Gönnen Sie sich eine 
erholsame Nachtruhe in den freundli
chen, modernen Zimmern. 

Hier ist es deutlich ruhiger als in der 
Stadt. Kein Auto- oder Fluglärm stört 
Ihren Schlaf. Das VCH-Hotel Land-
schloss Korntal verfügt über insgesamt 
26 Zimmer, davon 23 Doppelzimmer. 
Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer. 
In allen Zimmern haben Sie WLAN 
und einen schnellen Internetzugang. 

Am Morgen erwartet Sie ein umfang-
reiches Frühstücksbuffet – unter an-
derem mit hausgemachter Marmela-
de, selbst hergestelltem Müsli und fair 
gehandeltem Kaffee. Genießen Sie die 
hervorragende Küche und den sehr 
persönlichen Service der Mitarbeiten
den Ihrer Gastgeber Johanna und Nico 
Postelt. n

Weitere Informationen/Links:
__	Das VCH-Hotel Landschloss Korn-

tal ist Mitglied in der VCH-Hotel
kooperation www.vch.de.

__	Link zum 3 Sterne Superior VCH-
Hotel Landschloss Korntal: https://
www.vch.de/hotels/vch-hotel-
landschloss-korntal

__	Mitglieder der Kirchengewerkschaft 
erhalten für die Übernachtungen in 
allen VCH-Hotels Sonderpreise.

VCH-Hotels

Das 3 Sterne Superior VCH-Hotel  
Landschloss Korntal Ideal zum Tagen, Feiern, Bleiben

Das VCH-Hotel Landschloss Korntal verfügt über  
insgesamt 26 Zimmer, davon 23 Doppelzimmer. Alle 
Zimmer sind Nichtraucherzimmer.
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Arbeitsrecht-INFORMATION Nr. 8/2023

Evangelische Landeskirche in Baden • Evangelischer Oberkirchenrat
Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e. V.

Datum: 15.06.2023

Betreff: Arbeitsrechtsregelung 
Deutschlandticket

Am 1. Mai 2023 ist das Deutschlandti
cket an den Start gegangen. Für derzeit 
49 Euro im Monat können Bürgerin-
nen und Bürger den öffentlichen Nah
verkehr in ganz Deutschland nutzen.
Das von Bund und Land geförderte Ti
cket bedeutet eine Entlastung ange-
sichts der stark gestiegenen Energieprei
se, erhöht die Attraktivität des ÖPNV 
und leistet einen wesentlichen Beitrag 
zum Klimaschutz.

Die ARK Baden hat in Ihrer Sitzung am 
14. Juni 2023 darauf reagiert und eine 
Arbeitsrechtsregelung Deutschland-
ticket für alle Mitarbeitenden, die un-
ter den Geltungsbereich der Regelun-
gen der AR-M und der AR-AVR fallen, 
beschlossen, die eine Rechtsgrundlage 
für einen Zuschuss der Arbeitgebenden 
zum Deutschlandticket ermöglicht. Die 
Arbeitsrechtsregelung trat am 14. Juni 
2023 in Kraft.

Für Arbeitgebende ist die Variante des 
Deutschlandtickets als sog. Job-Ticket 
ein wertvolles Instrument, Mitarbei-
tende zu finden und/oder an sich zu 
binden. Bei einer Beteiligung der Ar-
beitgebenden von mindestens 25 % des 
Monatspreises gewähren die Verkehrs
betriebe bundesweit weitere 5 % Nach-
lass befristet bis zum 31. Dezember 2024.

Ein um ein Drittel verbilligtes Monats
ticket, mit dem das gesamte Bundesge
biet auch in der Freizeit genutzt wer-
den kann, ist für Arbeitsuchende und 
qualifizierte Mitarbeitende in Kirche 
und Diakonie ein wesentlicher Attrak
tivitätsbaustein. Attraktivitätssteige-
rung darf aber nicht zu Lasten von Ein-
richtungsbestand und Leistungsfähig
keit gehen. Die Arbeitgebenden kön-
nen daher über das Ob und die Höhe 

des Zuschusses zum Deutschlandticket 
frei entscheiden.
Eine Vollfinanzierung ist bis zur Gren-
ze der tatsächlichen Aufwendungen, 
mithin des Monatsticketpreises, gem. 
§ 3 Nr. 15 EStG steuerfrei möglich.
Des Weiteren steht es Arbeitgebenden 
und Mitarbeitendenvertretungen frei, 
Einzelheiten und Modalitäten der Fi-
nanzierung des Deutschlandtickets als 
Job-Ticket in einer Dienstvereinbarung 
zu regeln. Auf diese Weise können Mit-
nahmeeffekte vermieden, tatsächliche 
Bedarfe ermittelt und wichtige Kommu
nikationsregeln festgelegt werden. n

Text der Arbeitsrechtsregelung:
Arbeitsrechtsregelung Deutschland-
ticket
§ 1 	Geltungsbereich
(1)	 Diese Arbeitsrechtsregelung findet 

Anwendung auf alle Mitarbeiten-
den, die unter den Geltungsbereich 
der Regelungen der AR-M und der 
AR-AVR fallen.

(2)	Sie gilt auch für alle kurzfristig Be-
schäftigten und Personen im Aus-
bildungs- oder Praktikantenverhält-
nis.

§ 2	Deutschlandticket
Arbeitgebende können ihren Mitar
beitenden einen Zuschuss in Höhe 
von mindesten 25 Prozent des monat
lichen Bezugspreises des Deutsch-
landtickets gewähren.

§ 3	Dienstvereinbarung
Einzelheiten, insbesondere zum be
rechtigten Personenkreis, Zuschuss
zeitraum und bestehenden Mitwir-
kungs- und Informationspflichten, 
bleiben der Regelung in einer Dienst-
vereinbarung vorbehalten.

§ 4	Inkrafttreten
Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 
14. Juni 2023 in Kraft.

LV Baden

Arbeitsrechtliche Kommission der 
Evangelischen Landeskirche in 
Baden und ihrer Diakonie (ARK)

Am 14. Juni 2023 hat die ARK ein-
stimmig Prof. Dr. Andreas Pie
kenbrock zum Vorsitzenden des 
Schlichtungsausschusses gewählt.

Der Schlichtungsausschuss kann 
von der unterlegenen Seite ange-
rufen werden, wenn eine vorge-
schlagene Arbeitsrechtsregelung 
in der ARK bei zwei Lesungen kei-
ne erforderliche Mehrheit erhält. 
Der Ausschuss entscheidet dann 
abschließend.

Prof. Dr. Piekenbrock ist seit Juli 
2009 Inhaber des Lehrstuhls für 
Bürgerliches Recht und Insolvenz
recht unter besonderer Berück-
sichtigung der europäischen Be-
züge an der Ruprecht-Karls-Uni-
versität Heidelberg.

Kirchliche Bezüge hat er durch über 
40-jähriges Musizieren in verschie-
denen Posaunenchören, derzeit im 
Posaunenchor der ESG Heidel-
berg. n

__	Wolfgang Lenssen, Vorsitzender 
Landesverband Baden

Heidelberg in Baden-Württemberg
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